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Factsheet für Beauftragte 
Ombudsfrau:Ombudsmann 

 

Aufgaben • unabhängige Beratung und außergerichtliche Vermittlung in Streitfällen 
zwischen Mitgliedern der Hochschule 
 

• Sicherung gerechter und gleicher Behandlung von Personen oder 
Personengruppen  

 
• Schlichtung von Streitfällen durch: 

o objektive Betrachtung des Streitfalles 
o neutrale Abwägung der vorgebrachten Argumente 
o transparente und vergleichende Darstellung von Schadens- bzw. 

Nutzenfaktoren 
o moderierende Begleitung von Schlichtungsgesprächen 
o Formulierung von konstruktiven Lösungsvorschlägen 
o Niederschrift getroffener Vereinbarungen 

 
Rechte & 
Pflichten 

• kann von allen Mitgliedern der Hochschule angerufen werden im 
Rahmen des § 41 Abs.3 GO 
 

Amtszeit 
 

3 Jahre § 41 Abs. 4 S. 1 GO 

Verfahren 1. Vorschlag durch den:die Präsident:in 
2. Wahl durch den Senat  
3. Einsetzung durch den:die Präsident:in 

 

§ 41 Abs. 4. GO 
 

Wiederwahl mehrfach zulässig 
 

§ 41 Abs. 4 S. 2 GO 

Deputate • „Entlastung in angemessenem Umfang“ 
 

• 0 LVS bzw. 0 VZÄ (davon kann im beidseitigen 
Einverständnis abgewichen werden) 

 
(LVS steht für Lehrverpflichtungsstunden und  
VZÄ für Vollzeitäquivalent, wobei 1 VZÄ einer 40h Woche 
entspricht.) 

 

§ 41 Ab. 4 S. 3 GO 
 
Beschluss des Rektorats 
vom 08.05.2019 

Voraussetzungen • Angehörigkeit zur Gruppe der 
Hochschullehrer:innen , der akademischen 
oder der Mitarbeitenden in Technik und 
Verwaltung der Hochschule  

 

 

Rechtliche 
Grundlage 

§ 41 GO 
 
 

https://www.fh-erfurt.de/fileadmin/Dokumente/Forschung/KommFT/Grundordnung_Lesefassung_einschliesslich_erster_AEnderung.pdf
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wichtige 
Personen und 
Stellen 

Beauftragte der FHE (Kontakt) 
Hochschulleitung (Kontakt) 

verwendete 
Abkürzungen 

GO – Grundordnung der Fachhochschule Erfurt 
 

 

 

     
 

 

  

https://www.fh-erfurt.de/gremien/beauftragte
https://www.fh-erfurt.de/praesidium-hochschulleitung

